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4Ob41/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1963

Norm

ABGB §1301

PatG §22

PatG §147

Rechtssatz

a) Anstiftung (Beihilfe) zur Verletzung eines Verwendungspatents, das die Anwendung eines bestimmten Wirksto9es

zur Vernichtung namentlich genannter Unkräuter zum Gegenstand hat, durch den Vertrieb eines diesen Wirksto9

enthaltenden Unkrautbekämpfungsmittels unter gleichzeitigem Hinweis darauf, daß dieses Produkt zur Bekämpfung

der erwähnten Unkräuter geeignet sei.

b) Auch im Patenrecht haften Mittäter, Anstifter und Gehilfen für Patenteingri9e ebenso wie der unmittelbare Täter (§

1301 ABGB).

Entscheidungstexte

4 Ob 318/63

Entscheidungstext OGH 14.05.1963 4 Ob 318/63

Veröff: ÖBl 1963,65

4 Ob 41/93

Entscheidungstext OGH 18.05.1993 4 Ob 41/93

nur: Auch im Patenrecht haften Mittäter, Anstifter und Gehilfen für Patenteingriffe ebenso wie der unmittelbare

Täter (§ 1301 ABGB). (T1)
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